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FU-Mitteilungen
Satzung  zur  Regelung  des  Nachweises

 von  Kenntnissen  der  deutschen  Sprache

 für  die  Zulassung  zu  den  weiterbildenden

 Masterstudiengängen  der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  in  Verbindung
 mit  §§  10  Abs.  6  Nr.  8;  83  Abs.  1  des  Gesetzes  über
 die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulge-
 setz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  12.  Juli  2007  (GVBl.
 S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Er-
 ziehungswissenschaft  und  Psychologie  am  24.  April
 2008,  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Politik-  und
 Sozialwissenschaften  am  7.  Mai  2008,  der  Fachbe-
 reichsrat  des  Fachbereichs  Rechtswissenschaft  am
 23.  April  2008  und  der  Fachbereichsrat  des  Fachbe-
 reichs  Veterinärmedizin  am  15.  Mai  2008  sowie  der  Insti-
 tutsrat  des  Zentralinstituts  Osteuropa-Institut  der  Freien
 Universität  Berlin  am  5.  Mai  2008  folgende  Satzung  zur
 Regelung  des  Nachweises  ausreichender  Kenntnisse
 der  deutschen  Sprache  für  die  Zulassung  zu  weiterbil-
 denden  Masterstudiengängen  der  Freien  Universität
 Berlin erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 (1)  Diese  Satzung  regelt  in  Ergänzung  zu  den  Satzun-
 gen  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studienplätzen  für  die
 weiterbildenden  Masterstudiengänge  der  Fachbereiche
 gemäß  §  2  bis  §  5  und  des  Zentralinstituts  gemäß  §  6  für
 Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Muttersprache
 nicht  Deutsch  ist,  mit  einem  Studienabschluss  an  einer
 ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestellten  Einrich-
 tung,  ob  und  in  welchem  Maß  für  den  jeweiligen  Studien-
 gang  Kenntnisse  der  deutschen  Sprache  zur  Erreichung
 der  in  den  jeweiligen  Studienordnungen  geregelten  Stu-
 dienziele  und  für  die  Erfüllung  der  in  den  jeweiligen  Prü-
 fungsordnungen  vorgesehenen  Leistungsanforderungen
 innerhalb der Regelstudienzeit notwendig sind.

 (2)  Für  weiterbildende  Masterstudiengänge,  für  die  in
 dieser  Satzung  keine  Regelungen  gemäß  Abs.  1  getrof-
 fen  werden,  ist  als  Zugangsvoraussetzung  der  Nachweis
 der  vollen  sprachlichen  Studierfähigkeit  durch  das  Be-
 stehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  mit  DSH  2  oder  der  Nachweis  eines
 gleichwertigen  Kenntnisstands  gemäß  der  Ordnung  für
 die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang
 ausländischer  Bewerberinnen  oder  Bewerber  an  der
 Freien  Universität  (FU-Mitteilungen  32/2005)  vorgese-

 hen.  Über  die  Gleichwertigkeit  entscheidet  die  jeweils
 zuständige Auswahlkommission.

 §  2

 Fachbereich Erziehungswissenschaft

 und Psychologie

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  European  Master  in  Childhood  Studies  and
 Children’s  Rights  ist  die  Vorlage  eines  Nachweises  über
 Deutschkenntnisse  entsprechend  dem  Niveau  B2  des
 Gemeinsamen  Europäischen  Referenzrahmens  für
 Sprachen  (GER)  oder  der  Nachweis  eines  gleichwerti-
 gen Kenntnisstandes.

 (2)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang  European  Master  in  Intercultural  Education  ist  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  mit  DSH  1  oder  der  Nachweis  eines
 gleichwertigen  Kenntnisstands  gemäß  der  Ordnung  für
 die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang
 ausländischer  Bewerberinnen  oder  Bewerber  an  der
 Freien Universität.

 §  3

 Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften

 (1)  Für  den  englischsprachigen  Masterstudiengang
 International  Relations  Online  ist  der  Nachweis  von
 Kenntnissen der Deutschen Sprache nicht erforderlich.

 (2)  Für  den  englischsprachigen  Masterstudiengang
 Visual  and  Media  Anthropology  ist  der  Nachweis  von
 Kenntnissen der Deutschen Sprache nicht erforderlich.

 §  4

 Fachbereich Rechtswissenschaft

 Die  Auswahlbeauftragten  können  Bewerberinnen  und
 Bewerber  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang
 Magister  legum-Studium  vom  Nachweis  deutscher
 Sprachkenntnisse  durch  das  Bestehen  der  deutschen
 Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  (DSH  2)  oder
 durch  gleichwertige  Nachweise  gemäß  der  Ordnung  für
 die  Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang
 ausländischer  Bewerberinnen  und  Bewerber  an  der  Frei-
 en  Universität  Berlin  befreien,  wenn  bereits  im  Bewer-
 bungs-  und  Auswahlverfahren  die  für  das  Studium  erfor-
 derlichen  Deutschkenntnisse  in  Wort  und  Schrift  mindes-
 tens  auf  dem  Niveau  der  Stufe  C1  des  GER  nachgewie-
 sen werden.

 §  5

 Fachbereich Veterinärmedizin

 Für  den  englischsprachigen  Masterstudiengang  Veteri-
 nary  Public  Health  ist  der  Nachweis  von  Kenntnissen  der
 Deutschen Sprache nicht erforderlich.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  10.  Juni  2008  bestätigt  worden.
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§  6

 Zentralinstitut Osteuropa-Institut

 Für  den  englischsprachigen  Masterstudiengang  East
 European  Studies  ist  der  Nachweis  von  Kenntnissen  der
 Deutschen Sprache nicht erforderlich.

 §  7

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  der  Bekanntmachung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität
 Berlin) in Kraft.
8 vom 27.06.2008



FU-Mitteilungen
Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe

 von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang

 Management  und  Marketing

 des  Fachbereichs  Wirtschaftswissenschaft

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universtität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom
 18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Wirtschaftswissenschaft  der  Freien
 Universität  Berlin  am  21.  Mai  2008  folgende  Satzung
 erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Management  und  Marketing  des  Fachbereichs  Wirt-
 schaftswissenschaft der Freien Universität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Manage-
 ment  und  Marketing  zur  Verfügung  stehenden  Studien-
 plätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien  Univer-
 sität Berlin für jeden Zulassungstermin bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische  Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines
 jeden Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorliegt,  kann  ersatzweise  ein  aktueller  Leistungs-  und
 Bewertungsnachweis  (Transkript)  eingereicht  werden.
 Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der  insgesamt  zu
 erzielenden  Leistungspunkte,  davon  mindestens  30  in
 den  Fächern  Management  und  Marketing,  nachgewie-
 sen  werden  und  das  Thema  der  Abschlussarbeit  ausge-
 geben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem  ak-
 tuellen Leistungsstand in das Auswahlverfahren ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang Management und Marketing sind:

 a)  ein  Bachelorabschluss  in  Betriebswirtschaftslehre  mit
 einem  Anteil  an  Management  und  Marketing  von  min-
 destens  45  ECTS-Leistungspunkten  sowie  an  Grund-
 lagen  der  Mathematik,  Statistik  und  Wirtschaftsinfor-
 matik  von  mindestens  15  ECTS-Leistungspunkten
 oder  ein  gleichwertiger  in-  oder  ausländischer  Hoch-
 schulabschluss  und

 b)  der  Nachweis  der  Fähigkeit,  Themen  aus  dem  Bereich
 der  Betriebswirtschaftslehre  unter  Anleitung  nach  wis-
 senschaftlichen  Methoden  bearbeiten  zu  können.  Der
 Nachweis  ist  durch  die  Vorlage  der  Abschlussarbeit
 des  Studiengangs  gemäß  Buchst.  a)  oder  gleichwerti-
 ger  Leistungen  zu  führen.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschul-
 abschluss  nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,
 in  der  Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englisch-
 kenntnisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  B2  des  Gemein-
 samen  Europäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen
 (GER) nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an der Freien Universität Berlin erfolgen.

 (4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft  und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leis-
 tungsnachweisen gegeben.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  13.  Juni  2008  bestätigt  worden.
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§  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2008/09  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die Quote des §  10 Abs.  1 Satz  3 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder
 Bewerbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Management  und  Marketing
 geben  soll  (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung stehenden Studienplätze vergeben.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1 und 2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  der  Freien  Universität  Berlin  bestimmt.  Sie
 müssen  im  Masterstudiengang  Management  und  Marke-
 ting  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptberuf-
 lichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität
 Berlin stehen. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht
 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Erstellen einer Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß §  8  a BerlHZG ermittelt.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur
 Immatrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  die-
 ser  Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu
 vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzu-
 legen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 §  8

 Aufbewahrung der Unterlagen und Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Wirt-
 schaftswissenschaft  bis  zur  Bestandskraft  der  Entschei-
 dung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräf-
 tigen Entscheidung aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9

 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Veröffentlichung  in  den
 Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Berlin)  in
 Kraft.
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FU-Mitteilungen
Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe

 von  Studienplätzen  für  den  Masterstudiengang

 Finance,  Accounting  &  Taxation

 des  Fachbereichs  Wirtschaftswissenschaft

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Aufgrund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (Erpro-
 bungsmodell)  der  Freien  Universität  Berlin  vom  27.  Ok-
 tober  1998  (FU-Mitteilungen  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  des
 Gesetzes  über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des
 Landes  Berlin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengän-
 gen  (Berliner  Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom
 18.  Juni  2005  (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am
 18.  Mai  2007  (GVBl.  S.  198),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2
 des  Gesetzes  über  die  Hochschulen  im  Land  Berlin  (Ber-
 liner  Hochschulgesetz  –  BerlHG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  13.  Februar
 2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom
 12.  Juli  2007  (GVBl.  S.  278),  hat  der  Fachbereichsrat
 des  Fachbereichs  Wirtschaftswissenschaft  der  Freien
 Universität  Berlin  am  21.  Mai  2008  folgende  Satzung
 erlassen:*

 §  1

 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  den  Zugang  zum  Studium  gemäß
 §  10  Abs.  5  Satz  2  BerlHG  und  das  Auswahlverfahren
 für  die  Vergabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  Abs.  1
 Nr.  1  BerlHZG  für  den  konsekutiven  Masterstudiengang
 Finance,  Accounting  &  Taxation  des  Fachbereichs  Wirt-
 schaftswissenschaft der Freien Universität Berlin.

 §  2

 Studienplätze und Bewerbung

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  Masterstudiengang  Finance,
 Accounting  &  Taxation  zur  Verfügung  stehenden  Stu-
 dienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung  der  Freien
 Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin  bestimmt.

 (2)  Der  Antrag  auf  Zulassung  ist  schriftlich  beim  Prä-
 sidium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewer-
 bung  und  Zulassung  –  zu  stellen.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische  Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  August  eines  je-
 den Jahres.

 (4)  Dem  Antrag  auf  Zulassung  zum  Studium  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  gemäß
 §  3 Abs.  1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen.

 (5)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  genannten
 berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  noch  nicht
 vorliegt,  kann  ersatzweise  ein  aktueller  Leistungs-  und
 Bewertungsnachweis  (Transkript)  eingereicht  werden.
 Voraussetzung  ist,  dass  mindestens  2/3  der  insgesamt  zu
 erzielenden  Leistungspunkte,  davon  mindestens  30  in
 den  Fächern  Finance,  Accounting  und  Taxation,  nachge-
 wiesen  werden  und  das  Thema  der  Abschlussarbeit  aus-
 gegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann  mit  dem
 aktuellen Leistungsstand in das Auswahlverfahren ein.

 (6)  Die  Freie  Universität  Berlin  ist  nicht  verpflichtet,
 den Sachverhalt von Amts wegen zu er mitteln.

 §  3

 Zugangsvoraussetzungen

 (1)  Zugangsvoraussetzung  für  den  Masterstudien-
 gang Finance, Accounting & Taxation sind:

 a)  ein  Bachelorabschluss  in  Wirtschafts-  oder  Rechtswis-
 senschaft  mit  einem  Mindestanteil  von  45  Leistungs-
 punkten  in  Grundlagen  der  Betriebswirtschaftlichen
 Steuerlehre,  Finanzierung,  Finanzwissenschaft,  inter-
 ner/externer  Unternehmensrechnung  und  in  auf  diese
 wirtschaftswissenschaftlichen  Fachgebiete  bezoge-
 nen  Rechtsgebieten  sowie  einem  Mindestanteil  von
 mindestens  15  Leistungspunkten  in  Grundlagen  der
 Mathematik,  Statistik  und  Wirtschaftsinformatik  oder
 ein  gleichwertiger  in-  oder  ausländischer  Hochschul-
 abschluss

 und

 b)  der  Nachweis  der  Fähigkeit,  Themen  aus  dem  Bereich
 der  Wirtschafts-  oder  Rechtswissenschaft  unter  Anlei-
 tung  nach  wissenschaftlichen  Methoden  bearbeiten
 zu  können.  Der  Nachweis  ist  durch  die  Vorlage  der
 Abschlussarbeit  des  Studiengangs  gemäß  Buchst.  a)
 oder  gleichwertiger  Leistungen  zu  führen.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Englisch  ist,  und  die  den  Hochschul-
 abschluss  nicht  an  einer  Bildungsstätte  erworben  haben,
 in  der  Englisch  Unterrichtssprache  ist,  haben  Englisch-
 kenntnisse  im  Umfang  der  Niveaustufe  B2  des  Gemein-
 samen  Europäischen  Referenzrahmens  für  Sprachen
 (GER) nachzuweisen.

 (3)  Bei  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  deren  Mutter-
 sprache  nicht  Deutsch  ist  und  die  ihren  Studienabschluss
 an  einer  ausländischen  Hochschule  oder  gleichgestell-
 ten  Einrichtung  erworben  haben,  ist  der  Nachweis  von
 Deutschkenntnissen  zu  erbringen.  Dies  kann  durch  das
 Bestehen  der  Deutschen  Sprachprüfung  für  den  Hoch-
 schulzugang  (DSH)  oder  durch  Nachweis  eines  gleich-
 wertigen  Kenntnisstandes  gemäß  der  Ordnung  für  die
 Deutsche  Sprachprüfung  für  den  Hochschulzugang  aus-
 ländischer  Studienbewerberinnen  und  Studienbewerber
 an der Freien Universität Berlin erfolgen.

 *  Diese  Ordnung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  13.  Juni  2008  bestätigt  worden.
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(4)  Über  die  Gleichwertigkeit  der  vorgelegten  Nach-
 weise  entscheidet  der  Prüfungsausschuss.  Auf  Antrag
 werden  auch  außerhalb  eines  laufenden  Bewerbungs-
 verfahrens  Nachweise  im  Hinblick  auf  die  Gleichwertig-
 keit  geprüft  und  Hinweise  zu  nicht  hinreichenden  Leis-
 tungsnachweisen gegeben.

 §  4

 Auswahlquote,  Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Ab  dem  Wintersemester  2007/08  werden  80  %  der
 nach  Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  ge-
 bliebenen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  ge-
 regelte  Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).
 20  %  der  Studienplätze  werden  auf  der  Grundlage  von
 §  10  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  und  Satz  3  BerlHZG  vergeben.
 Die Quote des §  10 Abs.  1 Satz  3 BerlHZG beträgt 5  %.

 (2) Die Auswahl erfolgt nach

 1.  dem  Grad  der  Qualifikation,  die  sich  nach  dem  Ergeb-
 nis  der  Prüfung  des  vorangegangenen  Studiengangs
 bemisst  (§  10  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG),

 2.  dem  Ergebnis  eines  mit  den  Bewerberinnen  oder
 Bewerbern  durchzuführenden  Gesprächs  gemäß  §  5,
 das  Aufschluss  über  deren  Motivation  und  Eignung  für
 den  Masterstudiengang  Finance,  Accounting  &  Taxa-
 tion  geben  soll  (§  10  Abs.  2  Nr.  6  BerlHZG).

 (3) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1:

 Nach  der  Note  des  Abschlusses  gemäß  §  3  Abs.  1  wer-
 den  85  %  der  im  Rahmen  der  Hochschulquote  zur  Verfü-
 gung stehenden Studienplätze vergeben.

 (4) Auswahl nach Abs.  2 Nr.  1 und 2:

 Die  verbleibenden  15  %  der  im  Rahmen  der  Hochschul-
 quote  zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  werden
 nach  Abs.  2  Nr.  1  und  2  vergeben.  Die  Anzahl  der  Teil-
 nehmerinnen  und  Teilnehmer  am  Auswahlgespräch  wird
 auf  das  Dreifache  der  gemäß  §  2  Abs.  1  zur  Verfügung
 stehenden  Studienplätze  begrenzt.  Der  anzuwendende
 Auswahlmaßstab  ist  der  Grad  der  Qualifikation,  die  sich
 nach  dem  Ergebnis  der  Prüfung  des  vorangegangenen
 Studiengangs bemisst.

 (5)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  der  Freien  Universität  Berlin  bestimmt.  Sie
 müssen  im  Masterstudiengang  Finance,  Accounting  &
 Taxation  prüfungsberechtigt  sein  und  in  einem  hauptbe-
 ruflichen  Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität
 Berlin stehen. Eine Vertretung ist nicht zulässig.

 §  5

 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  4  Abs.  5  durchgeführt,  ist  nicht

 öffentlich  und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder
 Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  einen  der  Auswahlbeauftragten
 schriftlich  unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingela-
 den.  Die  Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindes-
 tens  10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesandt
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  6

 Erstellen einer Rangliste

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  im  Verfahren  erzielten  Ergebnisse  eine
 Rangliste  gebildet.  Besteht  nach  Abschluss  des  Aus-
 wahlverfahrens  Ranggleichheit,  so  wird  die  Rangfolge
 gemäß §  8 a BerlHZG ermittelt.

 §  7

 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Prä-
 sidium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage der ermittelten Rangfolge.

 (2)  Ausgewählte  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Im-
 matrikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser
 Frist  wird  der  Studienplatz  gemäß  der  vom  Bereich  Be-
 werbung  und  Zulassung  aufgestellten  Rangliste  neu  ver-
 geben.

 (3)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transkripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der
 erste  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzu-
 legen.

 (4)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 §  8

 Aufbewahrung der Unterlagen und Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Wirt-
 schaftswissenschaft  bis  zur  Bestandskraft  der  Entschei-
 dung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur  rechtskräf-
 tigen Entscheidung aufzubewahren.
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